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Guido Eis
Bestattermeister

Auf ein Wort
Der Umgang mit dem Tod gehört zu den 
Themen, die gerne gemieden werden.
Am stärksten sind wir betroffen, wenn in
unserer unmittelbaren Umgebung ein 
Todesfall eintritt. Gerade hier aber kommt 
zum Schmerz über den Verlust noch die 
Belastung durch Aufgaben hinzu, die kurz-
fristig bewältigt werden müssen.

Diese Broschüre soll dazu beitragen, Sie darüber zu informieren,
was in einem Trauerfall oder aber auch bei einer Bestattungs-
vorsorge zu tun ist.

Darüber hinaus sehen wir es als unsere Aufgabe an, Ihnen
jederzeit mit Rat und Tat helfend beizustehen.

Guido Eis
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Rentenanpassungsmitteilung 

Pensionsbescheid

Betriebsrentenbescheid

Versicherungspolicen
Lebens- bzw. Sterbeversicherungen,
Unfall- und Sachversicherungen.

Gewerkschaften, Vereine etc.

Grabdokumente
(Urkunde über das Nutzungsrecht an
einer vorhandenen Familien- oder
Wahlgrabstätte).

Sollten Urkunden - aus welchen Grün-
den auch immer - nicht zur Ver-
fügung stehen, so können wir bei
der Beschaffung helfen. 

Wir erledigen für Sie alle notwen-
digen Behördengänge.

Unmittelbare Maßnahmen

Bei einem Sterbefall in der Wohnung
benachrichtigen Sie bitte sofort den
nächst erreichbaren Arzt, möglichst
den Hausarzt oder aber den zum
Notdienst bereiten Arzt. Die Todes-
bescheinigung wird vom Arzt ausge-
stellt. Halten Sie den Personalausweis
des Verstorbenen bereit.

Sofort danach sollten Sie mit uns Ver-
bindung aufnehmen, ob telefonisch
oder persönlich, wir stehen immer
zu Ihrer Verfügung. Als facherfahre-
nes Unternehmen beraten wir Sie in
einem persönlichen und streng ver-
traulichen Gespräch und erledigen
danach schnell und zuverlässig alle
mit der Bestattung verbundenen
Angelegenheiten.

Übrigens: Sie können uns als Be-
stattungsunternehmen Ihres Ver-
trauens mit der Abwicklung der
Bestattung beauftragen, ganz gleich
unter welchen Umständen oder wo
auch immer der Trauerfall einge-
treten ist.

Sie brauchen die folgenden 
Dokumente:

Familienstammbuch
(vollständig geführt), da der Gesetz-
geber den Nachweis des Personen-
standes verlangt.
Sollte das Familienstammbuch nicht
vorhanden oder unvollständig sein,
sind Einzeldokumente notwendig.

Personalausweis

Heiratsurkunde/Familienbuch
(bei Geschiedenen mit Scheidungs-
vermerk) oder Scheidungsurteil (mit
Rechtskraftvermerk).

Todesbescheinigung

Geburtsurkunde (bei Ledigen).

Sterbeurkunde (falls Ehegatte be-
reits verstorben).

Versichertenkarte der
Krankenkasse (Chipkarte)
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Es gibt eine Reihe von verschiedenen
Bestattungsarten, zu den klassischen
zählen sicherlich die Erdbestattung,
die Feuerbestattung sowie eine See-
bestattung. Darüber hinaus wurden
in den letzten Jahren alternative bzw.
erweiternde Bestattungsformen ge-
funden, die jedoch nicht in allen
Regionen verwirklicht werden kön-
nen. Grundsätzlich wird die Wahl der
Bestattungsart bestimmt durch per-
sönliche Überzeugungen, religiöse
Motive und Lebenseinstellungen.
Auch die finanziellen Umstände spie-
len hierbei eine Rolle. Hat der Ver-
storbene eine formgerechte Willens-
erklärung über die von ihm ge-
wünschte Form der Bestattung hin-
terlassen, so sollten sich die Ange-
hörigen daran halten. Ansonsten
wird davon ausgegangen, dass die
Hinterbliebenen als Entscheidungs-
berechtigte die Form und Art der Be-
stattung im Sinne des Verstorbenen
regeln.

Erdbestattung

Bei dieser traditionellen Bestattungs-
form wird der Sarg nach der Trauer-
feier auf einem Friedhof in einem
Grab beigesetzt.
Die Erdbestattung bedarf keiner
besonderen Willenserklärung.

Es kann grundsätzlich zwischen
einem Reihen- oder einem Wahlgrab
(Doppel- und Familiengrab) entschie-
den werden. Bei einem Wahlgrab
können Lage und Größe je nach
Friedhofssatzung selbst bestimmt
werden. Je nach Art können mehrere
Beisetzungen in einer Grabstelle vor-
genommen werden. Grabmal und
Grabpflege fallen nur einmal an. Ist
bereits ein Grab vorhanden, wird die
Verwendbarkeit geprüft und die
Zustimmung des Nutzungsberech-
tigten eingeholt. Der Erwerb des
Nutzungsrechtes an einer oder meh-
reren Wahlgrabstätten ist auf einen
bestimmten Zeitraum begrenzt, kann
jedoch verlängert werden. In der Re-
gel muss das Nutzungsrecht schon
dann verlängert werden, wenn in
eine mehrstellige Grabstätte eine
weitere Bestattung erfolgt. Erforder-
lich ist dann die Nachzahlung der
Gebühr für alle Grabstellen der jewei-
ligen Grabeinheit auf die gesetzliche
Ruhefrist des Friedhofs. Diese ist bei
den Friedhöfen je nach den Boden-
verhältnissen unterschiedlich.
Ein Reihengrab wird von der Fried-
hofsverwaltung zugeteilt, eine indivi-
duelle Auswahl ist nicht möglich. In
ein Reihengrab darf jeweils nur ein
Verstorbener beigesetzt werden. Die
Kosten für die Belegung eines
Reihengrabes sind meist günstiger
als bei einem Wahlgrab.

Anonyme Erdbestattung

Dies ist eine Bestattung mit Beiset-
zung auf einem Gemeinschaftsfeld
mit nicht individuell gekennzeichne-

ten Grabstellen. Es gibt eine Reihe
von Sonderformen auf verschiede-
nen Friedhöfen, wir informieren Sie
über die Gegebenheiten auf dem
von Ihnen gewünschten Friedhof. 
Es sollte jedoch bedacht werden,
dass bei dieser anonymen Bei-
setzungsart eine spätere Trauerarbeit
und -bewältigung sehr erschwert
wird, da eine persönliche Gedenk-
stelle fehlt. Der Besuch des Grabes
wird vielen Menschen oft erst später
zu einem notwendigen Bedürfnis, ist
dann jedoch nicht mehr möglich.

Feuerbestattung

Eine besondere Vereinbarung ist in
jedem Fall notwendig. Entweder hat
der Verstorbene eine handschrift-
liche Willensbekundung mit entspre-
chendem Inhalt hinterlassen oder die
Angehörigen geben eine sinnge-
mäße Erklärung ab. Für die Bei-
setzung, die wenige Tage (2-3 Tage)
später vorgenommen werden kann,
gelten die gleichen Voraussetzungen
wie bei der Erdbestattung. Der Ver-
storbene wird in der Regel nach
Abschiednahme bzw. Trauerfeier zum 
Krematorium überführt.
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Urnenwahlgrab

Es kann grundsätzlich zwischen
einem Reihen- und einem Wahlgrab
(Doppel- oder Familiengrab) entschie-
den werden. Je nach Bestattungsart
können mehrere Beisetzungen in
einer Grabstelle vorgenommen wer-
den. Vergleichen Sie dazu die Angaben
zum Wahlgrab bei Erdbestattungen.

Urnenreihengrab

Ein Urnenreihengrab wird von der
Friedhofsverwaltung zugeteilt, es darf
jeweils nur ein Verstorbener beige-
setzt werden.

Anonyme Urnenbestattung

Wird keine eigene Grabstätte ge-
wünscht, kann die anonyme Bei-
setzung auf einer Gemeinschafts-
grabanlage oder einem Urnenhain
ohne genaue Kennzeichnung der
Grabstelle gewählt werden. Eine
Trauerfeier ist hier genau wie bei
allen anderen Bestattungsarten mög-
lich. Es gibt einige Sonderformen auf
verschiedenen Friedhöfen (z.B. Ver-

streuung der Asche auf einer Wiese).
Wir informieren Sie über die regiona-
len Möglichkeiten. Auch hier gilt
jedoch, dass bei dieser anonymen
Beisetzung eine spätere Trauerarbeit
erschwert wird.

Seebestattung

Bei der Seebestattung wird die Urne
auf dem Meer beigesetzt. Die Bei-
setzung kann auf der Nord- oder
Ostsee, jedoch auch auf allen Welt-
meeren vorgenommen werden. Die
Angehörigen können auf Wunsch der
Zeremonie beiwohnen, auch eine Be-
wirtung an Bord kann erfolgen. Die
Angehörigen erhalten eine Seekarte
mit den genauen nautischen Anga-
ben des Bestattungsortes. Ansonsten
gelten die gleichen Bedingungen wie
bei einer Feuerbestattung.

Baumbestattung

Dies ist die Beisetzung der Toten-
asche an einem Baum innerhalb
eines speziell dafür vorgesehenen
Waldstücks, das öffentlich zugänglich
sein muss. Der genutzte Baum wird
mit einer Kennzeichnung versehen.

Weltraumbestattung

Nach der Einäscherung wird ein klei-
ner Teil der Asche in eine spezielle
Urne gefüllt und in Verbindung mit
einer Weltraummission ins All ge-
bracht. Die restliche Asche wird dann
nach den Wünschen des Verstorbe-
nen konventionell bestattet.

Bitte beachten Sie

Die Zulässigkeit und Durchführung
besonderer Bestattungsformen kann
regional unterschiedlich sein. Wir infor-
mieren Sie über die bestehenden
Möglichkeiten.

Grabpflege

Bei der Auswahl des Grabsteines so-
wie der Bepflanzung sollten Sie eine
dem Verstorbenen angemessene
Wahl treffen. Friedhofsverwaltungen
schreiben sehr oft die Gestaltung von
Grabfeldern vor. Wir kennen diese
Kriterien, die regional äußerst unter-
schiedlich sind und halten die not-
wendigen Informationen für Sie
bereit. Informieren Sie sich auch über
Grabpflegeverträge.

Überführung

Eine Überführung vom Trauerhaus,
Krankenhaus etc. zum Bestattungs-
haus, zum Friedhof, zur Aufbah-
rungshalle oder zum Krematorium ist
notwendig. Auch bei Überführungen
im In- und Ausland können Sie unse-
re Hilfe in Anspruch nehmen. Die viel-
fältigen nationalen und internatio-
nalen gesetzlichen Bestimmungen
werden von uns streng beachtet, die
technischen Vorbedingungen für den
Transport auf dem Land-, Luft- und
Seeweg genau eingehalten. Bean-
tragt werden auch die behördlich
notwendigen Formulare zur Über-
führung des Verstorbenen.
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Blumen und Kränze

Blumen und Kränze werden meist
unmittelbar zum Friedhof bzw. zur
Friedhofskapelle gebracht. 

Die Dekoration um den Sarg über-
nimmt je nach Friedhofsordnung die
Friedhofsverwaltung oder der Be-
statter, bzw. beide gemeinsam.

Kondolenzliste

Beim Auslegen einer Kondolenzliste
dokumentiert sich die Anteilnahme
der an der Trauerfeier teilnehmenden
Menschen. Kondolenzkarten werden
gesammelt und den Angehörigen
später übergeben. Damit wissen Sie
auch, bei welchem Personenkreis Sie
mit einer persönlichen Karte Ihren
Dank für die erwiesene Anteil-
nahme ausdrücken können. Der
Erinnerungswert einer Kondolenzliste
sollte ebenfalls bedacht werden.
Natürlich bestimmen Sie selbst, ob
wir eine solche Liste auslegen.

Kleidung

Die Kleiderordnung wird heute nicht
mehr so streng genommen wie frü-
her. Es sollten gedeckte Farben ge-
tragen werden, nur die nächsten An-
gehörigen tragen oft noch Schwarz. 

Wie lange Trauerkleidung getragen
wird, bestimmt der Einzelne selbst. 

Den Verstorbenen 
noch einmal sehen

In der Trauerhalle des Friedhofs oder
dem entsprechenden Aufbahrungs-
raum der Friedhofsverwaltung oder
gegebenenfalls des Bestattungsinsti-
tutes ist dies möglich. Der Zeitraum
des Abschiednehmens sollte jedoch
vorher unbedingt mit uns abgespro-
chen werden, damit für einen wür-
digen Rahmen gesorgt werden kann.

Musikalische Umrahmung

Diese prägt eine Trauerfeier in beson-
derem Maße. Wir können die entspre-
chenden Musiker (z.B. Organisten,
Geiger, Trompeter etc.) bestellen.
Auch eine musikalische Umrahmung
mit technischen Hilfsmitteln ist mög-
lich und wird von uns arrangiert.
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Trauerfeier und Bestattung

Der Termin wird von uns zusammen
mit den zuständigen behördlichen
Stellen (Friedhofsverwaltung, Krema-
torium) festgesetzt. Je nach Glau-
benszugehörigkeit erfolgt das Ge-
spräch mit dem jeweiligen Reprä-
sentanten. Dabei werden die Einzel-
heiten zum Ablauf der Trauerfeier
bzw. Bestattung im Sinne des
Verstorbenen festgelegt. Wir können
Ihnen auch freie Redner nennen
oder aber einen solchen beauftra-
gen, falls dies gewünscht wird.

Traueranzeigen in 
Zeitungen

Damit erreichen Sie eine große An-
zahl Menschen. Neben Namen und
ggf. Geburtsnamen enthalten diese
Anzeigen meist Sterbetag sowie Tag,
Zeit und Ort der Trauerfeier. Werden
die Namen der Hinterbliebenen auf-
geführt, so sollten diese in der richti-
gen verwandtschaftlichen Reihenfolge
aufgeführt werden, also Ehegattin/
Ehegatte, Kinder, Schwiegertochter/
Schwiegersohn, Enkelin/Enkel, Eltern, 
Schwiegereltern, Geschwister, usw.

Trauerdrucksachen

Die individuelle Art, Mitmenschen vom
Tod des Angehörigen zu unterrichten, 
ist die Mitteilung durch Trauerdruck-
sachen. Über den inneren Kreis der
Angehörigen hinaus werden gezielt

angesprochen: Freunde, Arbeitskol-
legen, Nachbarn, Institutionen, Kirche,
Vereine, Krankenhaus, Parteien –
eben alle, zu denen der Verstorbene
eine besondere Beziehung hatte.

Danksagungen

Diese werden einige Zeit nach der
Bestattung (zwischen einer und drei
Wochen) sowohl über die Zeitung
ausgesprochen als auch durch per-
sönliche Danksagungskarten über-
mittelt. Wir halten eine ganze Reihe
von Beispielen für Sie bereit, auch der
Druck wird von uns übernommen. 

Gaststätte / Kaffeetafel

Auch heute noch wird dieser Brauch
gepflegt. Die rechtzeitige Reservie-
rung kann von uns übernommen
werden.
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Die Kosten einer Bestattung gliedern
sich in verschiedene Bereiche.

Selbstverständlich gibt es keinen Fest-
preis für eine Bestattung. Zu unter-
schiedlich sind die Vorstellungen des
Einzelnen über die Ausrichtung und
den Umfang einer Bestattung.

Sprechen Sie deshalb im Gespräch
mit uns offen aus, was für Vor-
stellungen, Wünsche oder Anre-
gungen Sie selbst zur Bestattung
haben. Wir können Ihnen dann auch
genau die Kosten nennen, die auf Sie
zukommen. Langfristig ist es in
Ihrem Interesse als auch unser
Bestreben, die Bestattung in einer
angemessenen Form zu gestalten,
denn wir möchten weiterhin das
Bestattungsunternehmen Ihres Ver-
trauens bleiben.

Deshalb: Ganz gleich, in welchem
finanziellen Rahmen die Bestattung
von uns abgewickelt wird, Sie erhal-
ten die volle Leistung unseres Unter-
nehmens. Auch nach der Bestattung
stehen wir für eventuelle Fragen zu
Ihrer Verfügung.

Eigene Leistungen des 
Bestattungsunternehmens

– Versorgung und Überführung 
des Verstorbenen

– alle fachlichen Leistungen

Bitte vergleichen Sie auch die in dieser
Broschüre aufgeführte Auflistung von
Dienstleistungen.

Fremdleistungen und Gebühren 

– Blumenschmuck
– Redner, Träger und musikalische

Umrahmung (z.B. Organist, 
Trompeter, Geiger, Chöre) etc.

– Trauerdrucksachen
– Traueranzeigen
– Friedhofsgebühren
– sonstige städtische Gebühren
– Gebühren für Kirche etc.

Sonstige Kosten

– Trauerkleidung
– Kaffeetafel etc.
– Fahrtkosten
– Hotelkosten
– Grabmal, Grabpflege
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Krankenkassen-Sterbegeld

Das in der Vergangenheit gezahlte
Sterbegeld der gesetzlichen Kranken-
kassen wurde gestrichen.

Private Versicherungen

Hier können wir Ihre Ansprüche gel-
tend machen. Benötigt werden dazu:
– Sterbeurkunde
– Versicherungspolice
– eine Vollmacht für uns, um den An-

trag für Sie bearbeiten zu können, 
wenn dies gewünscht wird.

Der Antrag selbst muss am besten
umgehend bei der Versicherungs-
gesellschaft eingereicht werden. Des-
halb bringen Sie bitte alle aufgeführ-
ten Unterlagen direkt mit.

Sterbekassen

Hier gelten sinngemäß die gleichen
Voraussetzungen wie bei privaten
Versicherungsgesellschaften.

Berufsgenossenschaften

Hier meldet der Arbeitgeber selbst
den Sterbefall, es kann jedoch nütz-
lich sein, wenn Sie sich zusätzlich mit
der zuständigen Berufsgenossen-
schaft in Verbindung setzen. Gezahlt
wird, wenn der Tod in ursächlichem
Zusammenhang mit der Arbeit selbst,

durch berufsbedingte Wege oder
aber durch Berufskrankheit eingetre-
ten ist. Eventuell wird von der Berufs-
genossenschaft zur Klärung eine Un-
tersuchung angeordnet.

Beschädigten-Sterbegeld

Beim Tode eines Beschädigten wird
ein Sterbegeld in dreifacher Höhe
der Versorgungsbezüge gezahlt, die
ihm für den Sterbemonat zustanden.

Anspruchsberechtigt sind in folgen-
der Reihenfolge:
Ehegatte/Ehegattin, Kinder, Eltern,
Stiefeltern, Pflegekinder, Enkel, Groß-
eltern, Geschwister und Geschwister-
kinder. Voraussetzung ist jeweils, dass
die Bezugsberechtigten mit dem
Verstorbenen in häuslicher Gemein-
schaft gelebt haben.

Gewerkschaften

Eine Reihe von Gewerkschaften zah-
len ebenfalls Sterbegelder. Der schrift-
lichen Antragstellung müssen das
Mitgliedsbuch sowie die Sterbeur-
kunde beigefügt werden.

Weitere Leistungsträger

Es gibt noch eine Reihe weiterer
Leistungsträger. Sollten Sie dazu
Fragen haben, helfen wir Ihnen.
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Witwen- und Witwerrente

Zuerst wird durch uns der Antrag auf
eine Überbrückungszahlung für drei
Monate gestellt. Dies wird Ihnen zur
Vorlage bei der Rentenstelle von uns
bestätigt. Diese Zahlung (Vorschuss-
zahlung, die nicht zurückgezahlt
werden muss) ist zur Überbrückung
der Zeit gedacht, die für die Um-
rechnung der Rente in eine Witwen-
rente notwendig ist.

Der Witwen- bzw. Witwerrenten-
antrag muss innerhalb der ersten vier
Wochen bei dem zuständigen Ge-
meindeamt oder dem Rentenamt
der Städte gestellt werden.

Für den Antrag zur Hinterbliebenen-
rente brauchen Sie die folgenden
Unterlagen:

Bei Witwen- und Witwerrenten
mit und ohne Rentenbezug 
und Pensionen:

– Familienstammbuch und Sterbeur-
kunde

– Einen gültigen Personalausweis 
oder Pass

– Kontoangaben mit dem Namen des
Rentenantragstellers

– Sämtliche Versicherungsunterlagen
der/des Verstorbenen

– Letzter eigener Rentenanpassungs-
bescheid des Rentenantragstellers
(Versichertenrente aus der Renten-
versicherung, Pensionen aus Beam-
tenversorgung, Versichertenrente
aus der Knappschaft)

– Flüchtlingsausweise (Verstorbene /
Verstorbener und Antragsteller)

– Geburtsurkunde der Kinder bei Jahr-
gängen ab 1921, sofern die Baby-
jahre noch nicht aktenkundig sind.
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Die Ungleichbehandlung von Mann
und Frau bei der Hinterbliebenen-
regelung wurde inzwischen beseitigt.
Der Anspruch auf Witwerrente ist
nicht davon abhängig, dass die ver-
storbene Ehefrau zum Familienunter-
halt überwiegend beigetragen hat.

Ein eigenes Einkommen des über-
lebenden Ehegatten wird auf die
Rente angerechnet. Es kann also
geschehen, dass die Rente nur ge-
kürzt oder überhaupt nicht gezahlt
wird. Alle Einkünfte aus Renten- und
Beamtenversorgungen werden auf
die Witwenrente angerechnet. Unter-
lagen müssen vorgelegt werden. Dies
gilt nicht für die ersten 3 Monate
nach Eintritt des Sterbefalls. Deshalb
muss auch bei hohen Eigenein-
künften für diesen Zeitraum  ein An-
trag auf Vorschusszahlung bei der zu-
ständigen Stadtverwaltung bzw. beim
Postrentendienst gestellt werden.

Waisenrenten

Waisen bis zum 18. Lebensjahr:

– Geburtsurkunde

Waisen über dem 18. Lebensjahr
bis zum 25. Lebensjahr:

– Geburtsurkunde
– Schul-, Studium- oder Berufsaus-

bildungsbescheinigung (Lehrvertrag)

Betriebsrente

Viele Unternehmen zahlen eine
Betriebsrente. Zur Geltendmachung
werden benötigt:
– Lohnsteuerkarte
– Heiratsurkunde (Kopie)
– Sterbeurkunde
Auch hier helfen wir Ihnen gerne bei
der Erledigung der notwendigen
Dinge.

Beamten-Beihilfen

Stand der Verstorbene in einem Be-
amtenverhältnis, besteht meist eben-
falls ein Anspruch auf Beihilfen. Die
Richtlinien wurden bundeseinheitlich
schon stark angeglichen, die Perso-
nalberatungsstellen bzw. die Besol-
dungsämter sind hier die richtigen
Ansprechpartner.
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Wir können und dürfen selbstver-
ständlich keine Beratung durch einen
Anwalt oder Notar ersetzen. Aber
eine erste Orientierung, eine erste
Hilfestellung über diesen wichtigen
Themenkreis sollte schon möglich
sein.

Steuerlich absetzbare Kosten

Als außergewöhnliche Aufwendungen
können bestimmte Beträge (Sarg,
Sargschmuck, Überführung, Beiset-
zung, Erwerb einer Grabstätte, Grab-
denkmal etc.) geltend gemacht wer-
den. Die Höhe dieser abzugsfähigen
Beträge sind nach den Gesamtein-
künften gestaffelt und müssen die
zumutbare Belastung übersteigen.

Ein Testament ist vorhanden

Ist ein Testament vorhanden, so muss
es  beim Amtsgericht vorgelegt wer-
den. Viele mögliche Differenzen sind
damit bereits im Vorfeld erledigt. Es
erben nur diejenigen, die im Testa-
ment erwähnt werden. Einzige Aus-
nahme: Pflichtteilberechtigte können
nicht ganz übergangen werden, sie
haben in der Regel auch bei entge-
genlautendem Testament Anspruch
auf eben diesen Pflichtteil, die Hälfte
des gesetzlichen Erbteils, auszahlbar
in Geldbeträgen.

Gültigkeit des Testaments

Die gesetzlichen Vorschriften müssen
erfüllt sein, um das Testament rechts-
verbindlich werden zu lassen. 

Form des Testaments

Das Testament muss handschriftlich
verfasst und mit Vor- und Zunamen
unterschrieben sein.
Das Gemeinschaftstestament eines
Ehepaares muss von einem Ehepart-
ner handschriftlich aufgesetzt und
von beiden – jeweils mit Vor- und
Zunamen – unterschrieben werden.
Fehlt eine Unterschrift oder ist das
Testament mit einer Schreibmaschine
geschrieben, so ist es ungültig.
Weiterhin sollten Ort und Zeitpunkt
der Niederschrift aufgeführt sein.
Wenn Sie selbst ein Testament auf-
setzen wollen, so beachten Sie bitte
unsere Hinweise im Kapitel „Ihre per-
sönliche Vorsorge“.
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Kein Testament vorhanden 
– Wer erbt?

Der Gesetzgeber hat die Erbfolge
streng geregelt. Es erben in folgen-
der Reihenfolge:
Der Ehepartner des Verstorbenen
(hat eigenes Erbrecht). Dies ist auch
gleichzeitig die Ausnahme. Nach
deutschem Erbrecht sind grundsätz-
lich nur Verwandte, also Personen,
die gemeinsame Eltern, Großeltern,
Urgroßeltern oder noch entferntere
Verwandte haben, erbberechtigt. 
Von der gesetzlichen Erbfolge aus-
geschlossen sind deshalb z.B.:
Schwiegereltern, Stiefkinder, Stief-
eltern, angeheiratete Tanten und
Onkel, denn mit diesen hat der Erb-
lasser keine gemeinsamen Vorfahren.
Adoptivkinder hingegen sind ehe-
lichen Kindern gleichgestellt.

Weitere Erbfolge

– Erben 1. Ordnung:
Abkömmlinge des Verstorbenen,
also Kinder, Enkel oder Urenkel.

– Erben 2. Ordnung:
Eltern des Verstorbenen, deren
Kinder und Kindeskinder
(also Geschwister, Neffen und 
Nichten des Erblassers).
Verwandte 2. Ordnung können 
nur erben, wenn kein Verwandter
1. Ordnung vorhanden ist.

– Erben 3. Ordnung:
Großeltern, deren Kinder und 
Kindeskinder, Onkel, Cousinen,
etc..

– Erben 4. Ordnung:
Diese und alle weiteren folgen
sinngemäß den gleichen Regeln
wie für die bisherigen Gruppen.

Grundsätzlich gilt:
Ist nur ein näher mit dem Verstorbe-
nen Verwandter noch am Leben, so
werden automatisch alle folgenden
von einer Erbschaft ausgeschlossen.

Der Ehepartner erbt die Hälfte, die
andere Hälfte geht an die Erben 1.
Ordnung. Sind keine Kinder vorhan-
den, so erbt der Ehepartner drei
Viertel. Das restliche Viertel geht an
die Erben 2. Ordnung. Der Ehepart-
ner erhält außerdem regelmäßig alle
zum Haushalt gehörenden Gegen-
stände sowie Hochzeitsgeschenke. 
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Steuerpflichtige 
Vermögensübergänge

Mit dem Tode eines Menschen geht 
dessen Vermögen - der sogenannte
Nachlass bzw. die Erbschaft - vom
Erblasser auf die Erben über. Dieser
Vermögensübergang unterliegt - wie
auch sonstige unentgeltliche Eigen-
tums- und Vermögensübertragungen
(z. B. Schenkungen unter Lebenden
und sog. Zweckzuwendungen) der
Erbschafts- und Schenkungssteuer. 
Als Erwerb von Todes wegen gilt ins-
besondere der Erwerb durch Erbanfall
aufgrund gesetzlicher, testamentari-
scher und vertraglicher Erbfolge, der
Erwerb durch Vermächtnis oder auf
Grund eines geltend gemachten
Pflichtteilsanspruchs, aber auch der
Erwerb auf Grund eines Vertrages,
den der Erblasser zu Gunsten seines
Ehegatten oder sonstiger Per-
sonen für die Übertragung von Ver-
sicherungsansprüchen oder Spargut-
haben geschlossen hat.
Besteuert wird der Erwerb des ein-
zelnen Empfängers, nicht das Nach-
lassvermögen des Erblassers als
Ganzes. Bei mehreren Erben hat
jeder den ihm zustehenden Bruchteil
zu versteuern.

Entstehung der Steuerschuld,
Steuerschuldner, Steuerhaftung

Die Steuerschuld entsteht bei Erwer-
ben von Todes wegen mit dem Tode
des Erblassers, bei Schenkungen
unter Lebenden mit dem Zeitpunkt
der Ausführung der Zuwendung, bei
Zweckzuwendungen mit dem Zeit-
punkt des Eintritts der Verpflichtung
für den Beschwerten.

Steuerschuldner ist grundsätzlich der
Erwerber (Erbe, Vermächtnisnehmer,
Pflichtteilsberechtigte oder der Be-
schenkte), bei einer Schenkung auch
der Schenker, bei einer Zweckzu-
wendung der mit der Ausführung
der Zuwendung Beschwerte.

Der Nachlass haftet bis zu seiner Aus-
einandersetzung für die gesamte Erb-
schaftssteuer der am Erbfall beteilig-
ten Personen. Nach der Auseinan-
dersetzung, die ein Miterbe jederzeit
beantragen kann, haftet ein Miterbe
mit dem ihm angefallenen Vermögen
nicht mehr für die Erbschaftssteuer
der anderen Erben.

Die Erben, Testamentsvollstrecker,
Nachlassverwalter, Nachlasspfleger
und Erbschaftsbesitzer sowie deren
Bevollmächtigte haben dafür zu 
sorgen, dass ausreichende Mittel zur
Bezahlung der Erbschaftssteuer zu-
rückbehalten werden. Bei einer
schuldhaften Verletzung dieser
Pflicht haften auch diese Personen
für die noch zu leistende Erbschafts-
steuer.
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ganz sicher wesentlich mehr Auf-
wand erfordern würden.

Was können Sie regeln?

Grundsätzlich können Sie völlig frei
bestimmen, wer, was und unter wel-
chen Bedingungen von Ihrem Ver-
mögen Nutzen haben soll.

Sie können z.B.
– abweichend von der gesetzlichen

Erbfolge einen oder mehrere
Erben bestimmen

– wohltätige Organisationen zu
Erben einsetzen

– jemanden enterben (außer dem
Pflichtteil)

– Ersatzerben bestimmen
– Vor- und Nacherben bestimmen,

die zeitlich nacheinander 
Vermögenserben werden

Testament widerrufen

Dies steht Ihnen jederzeit frei. Ver-
nichten Sie das Testament oder
machen Sie einen handschriftlichen
Vermerk „Ungültig“. Ein neues Testa-
ment setzt ein vorheriges außer Kraft.
Ein öffentliches Testament wider-
rufen Sie, indem Sie das Testament
aus der amtlichen Verwahrung zu-
rückverlangen. Der einseitige Wider-
ruf eines gemeinschaftlichen Testa-
ments muss notariell festgestellt
werden.

Es gibt eine ganze Reihe von guten
Gründen, sich um die letzten Dinge
rechtzeitig selbst zu kümmern; sei
es, weil Alleinstehende sicher gehen
wollen, dass alles in ihrem Sinne ge-
regelt wird oder aber, weil Verwandte
oder Freunde zu weit entfernt sind,
um helfen zu können. Oft ist es auch
der Wunsch, Angehörige von all die-
sen anstehenden Entscheidungen zu
befreien, die die Abwicklung einer
Bestattung erfordern.

Immer mehr Menschen erkennen
dies und treffen deshalb selbst ihre
Entscheidungen.
Die wichtigsten Punkte haben wir für
Sie aufgeführt. 

Dokumente bereithalten

Halten Sie bitte an einem für jeden
erreichbaren sicheren Ort bereit:
– Familienstammbuch  oder standes-

amtliche Heiratsurkunde 
– Standesamtliche Geburtsurkunde
– Versicherungsverträge/Policen
– Testament
– Vollmachten (Post, Bank, etc.)
– Bestattungsvorsorge-Vertrag

(mit dazugehörigen Vollmachten)
– Diese „Rat und Hilfe“-Broschüre
– sonstige wichtige Unterlagen und

Dokumente

Eventuell noch fehlende oder unvoll-
ständige Unterlagen können durch
uns besorgt werden.

Ein Testament errichten

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, ein
Testament zu errichten. Auch junge
Ehepaare sollten überlegen, wer Erbe
sein soll, wenn einem Ehepartner
etwas zustößt. Der überlebende
Ehegatte kann nur dann allein erben,
wenn ein gültiges Testament vorliegt.

Das eigenhändige Testament
muss handschriftlich verfasst und
unterschrieben sein. Ehepaare kön-
nen ein gemeinschaftliches Testament
errichten. In diesem Fall müssen beide
das von einem Ehepartner hand-
schriftlich erstellte Testament unter-
schreiben. Unterschriften müssen
immer mit vollem Vor- und Zunamen,
geleistet werden damit keine Per-
sonenmissverständnisse entstehen.
Weiterhin ist äußerst wichtig, den Ort
und das Datum der Niederschrift
festzuhalten. Wenn Sie ganz sicher
gehen wollen, dass Ihr Testament
auch in Kraft tritt, so geben Sie es
beim Amtsgericht oder beim Notariat
in amtliche Verwahrung.

Das Testament beim Notar
Dies wird immer amtlich verwahrt
und nach dem Tod des Erblassers ge-
öffnet. Der Notar berät Sie und hilft
bei der Formulierung, er kennt auch
die steuerlichen Folgen. Die Kosten
für ein Testament sind relativ gering. 
Dafür werden eventuell viele Aus-
einandersetzungen vermieden, die
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Finanzielle Absicherung der
Bestattungsvorsorge-Regelung

Durch die Streichung des Sterbegel-
des der gesetzlichen Krankenkassen
ist es in sehr vielen Fällen nützlich,
zusätzliche finanzielle Sicherheiten zu
schaffen. Dies kann im Rahmen des
Bestattungs-Vorsorgevertrages recht
einfach gelöst werden. Es gibt eine
ganze Reihe von sinnvollen und pra-
xiserprobten Möglichkeiten, die wir
aus unserer täglichen Arbeit kennen.
Sie entlasten damit auch Angehörige
von Problemen, die bei einem
Trauerfall entstehen können. Nutzen
Sie unsere Erfahrung, mit Sicherheit
finden wir in einem persönlichen
Gespräch die für Sie richtige Lösung.
Dies ist beruhigend für Sie und auch
für Ihre Angehörigen.

Bestattungs-Vorsorgevertrag

Sprechen Sie mit Ihrem Bestattungs-
unternehmen. Hier werden Sie sach-
und fachgerecht über all die Dinge
informiert, die bereits vorab geklärt
werden können.

Sie haben dabei die Sicherheit, dass
alle besprochenen Angelegenheiten
im Sterbefall so ausgeführt werden,
wie Sie dies gewünscht haben.
Alle notwendigen Schritte sowie die
zu veranlassenden direkten Anwei-
sungen werden in die Wege geleitet.
Dieses Gespräch ist selbstverständlich
streng vertraulich.

Patientenverfügung

Eine wachsende Zahl von Menschen
möchte, dass Ärzte bei der Behand-
lung weitgehend auf ihre eigenen
Wünsche eingehen. Besonders wich-
tig ist für Patienten angesichts der
technischen Möglichkeiten der mo-
dernen Intensivmedizin die eigene
Selbstbestimmung gegenüber einer
als anonym empfundenen Apparate-
medizin. Aus diesen Gründen ver-
fassen immer mehr Menschen so ge-
nannte Patientenverfügungen, bzw.
unterschreiben vorformulierte Doku-
mente, die auch dem behandelnden
Arzt eine gewisse Hilfestellung bei
schwierigen Therapieentscheidungen
bieten.

Für die rechtliche Zuordnung ist
wichtig, dass die Verfügung mög-
lichst zeitnah zum Krankheitsfall
erstellt wurde und dass im konkreten
Fall keine Umstände erkennbar sind,
die einen anderen Willen des Patien-
ten bekunden könnten. Für die letzt-
lich vom behandelnden Arzt zu ver-
antwortende Entscheidung ist eine
solche Verfügung eine ganz wesent-
liche Hilfe. Diese Patientenverfügung
sollte nur in Verbindung mit einem
ausführlichen ärztlichen Gespräch ver-
fasst und unterschrieben werden. 
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Es gibt viele Möglichkeiten für die
Erstellung eines Testaments. Wenden
Sie sich im Zweifelsfall an einen
Notar, um sich beraten zu lassen.
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Unterschrift

Name

Vorname

Straße

Ort

Ich erkläre hiermit meinen ausdrücklichen Wunsch, nach meinem Tod 
feuerbestattet zu werden.

O Meine Urne soll auf dem Friedhof

beigesetzt werden.

O Meine Urne soll durch eine Seebestattung

in der See beigesetzt werden.

O Meine Asche soll verstreut werden.

O Meine Asche soll vergraben werden.

Datum
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Vorname Zuname

Beruf

Geburtstag Geburtsort

Geburtseintrag beim Standesamt Reg.-Nr. Konf.

Straße

PLZ Ort

VERHEIRATET MIT (letzte Eheschließung)

Vorname Zuname

Beruf

Geburtsdatum Geburtsort

Geburtseintrag beim Standesamt Reg.-Nr. Konf.

Straße

PLZ Ort

Ort und Datum der Eheschließung

Standesamt Reg.-Nr.

Aus der Ehe vollj. Kinder, minderj. Kinder verst. Kinder

Aus der Ehe vollj. Kinder, minderj. Kinder verst. Kinder

Testament vorhanden O ja O nein

Das Testament befindet sich

Amtsgericht in

Bestattungs-Vorsorgevertrag abgeschlossen O ja    O nein

Der Vertrag ist hinterlegt bei (Nächste Angehörige Name, Anschrift)
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Die Familienurkunden befinden sich

Meine Krankenversicherung

Meine Lebensversicherung besteht bei

Vers.-Nr. EURO

Vers.-Nr. EURO

Vers.-Nr. EURO

Vers.-Nr. EURO

Versicherungsunterlagen (Policen, Beitragsquittungen etc.) befinden sich

Sterbegeld wird gezahlt von

Vers.-Nr. EURO

Vers.-Nr. EURO

Unterlagen befinden sich

Bank-Angaben

BLZ Konto

BLZ Konto

BLZ Konto

Kontoauszüge / Sparbücher befinden sich

Verfügungsberechtigt sind noch

Besondere Vollmachten bei einem Todesfall sind hinterlegt bei

Bausparverträge bei

Vertrags-Nr. Summe EURO
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Weitere Wertpapiere, Geschäftsanteile etc.

Unterlagen dazu befinden sich bei

Ich habe Darlehen gegeben an

Vertrags-Datum Gesamtbetrag EURO

Urkunden / Unterlagen dazu befinden sich

Ich habe Darlehen zurückzuzahlen an

Vertrags-Datum Gesamtbetrag EURO

Urkunden / Unterlagen dazu befinden sich

Sonstige Verbindlichkeiten

Zu kündigende Abonnements / Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden etc.

Weitere Personen, Dienststellen oder Organisationen sind zu informieren
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Unmittelbarer Dienst für den
Verstorbenen

– Erste Versorgung im Trauerhaus
oder am Sterbeort

– Hygienische Vorkehrungen
– Überführungen von und nach

allen Orten
– Einkleiden und Einbetten/Einsargen
– Überführungen zum Bestattungsort

Regelung mit Behörden
und Versicherungen

– Beschaffung der Todesbescheinigung 
beim zuständigen Arzt

– Sterbefall-Beurkundung beim
Standesamt

– Sterbefallanzeige
– Beschaffung einzelner Personen-

standsdokumente mit entsprechen-
den Voranzeigen beim Standesamt

– Sterbefallmeldung und Termin-
festlegung bei der Friedhofs-
verwaltung

– Antrag zur Weiterzahlung der
Rente (Vorschusszahlung) für die
nächsten 3 Monate

– Anschreiben von Kassen, Lebens- 
oder Sterbegeld-Versicherungen, 
Betrieben, Gewerkschaften u. a.
Organisationen

– Besorgung der Genehmigung zur
Feuerbestattung

– Besorgung der Dokumente bei 
den Konsulaten für eine inter-
nationale Überführung

Vorfinanzierung, 
Kostenvorlegung

– Beurkundungs- und Dokumenten-
gebühren

– Drucksachen, Anzeigen, Porto, etc.
– Blumenschmuck,

Trauerdekorationen
– Redner, Träger, 

musikalische Umrahmung

Einzelheiten der Bestattung,
organisatorische Abwicklung

– Bereitstellung von Sarg, Urne und 
allem notwendigen Zubehör

– Erstellung bzw. Beauftragung von 
Trauerdrucksachen

– Beauftragung und Überwachung von
Traueranzeigen in Zeitungen

– Auslegung von Kondolenzlisten
– Terminabsprache mit allen

beteiligten Personen (Kirchen-
vertretern, Rednern etc.)

– Trägergestellung zur Überführung
und Beisetzung

– Begleitfahrzeuge für Trauergäste
– Bestellung von Blumenschmuck

und Dekoration 
– Transport von Kränzen und Blumen
– Übergabe der Kondolenzkarten
– bei Seebestattung Absprache mit der 

Reederei
– Ausgrabung, Umbettung und Wieder-

beisetzung einschließlich Besorgung 
der notwendigen Dokumente
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Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft, eine Haftung bleibt jedoch grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Änderungen der Leistungen des Bestattungsunternehmens können jederzeit vorgenommen
werden, dadurch entstehen keine rechtlichen Ansprüche. Hinweise zum Erbrecht mit Genehmi-
gung des Bundesjustizministeriums. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt, Nachdruck auch
auszugsweise nicht gestattet. Alle genannten Beträge und technischen Hinweise sind nach neue-
stem Stand und bestem Wissen aufgeführt, eine Gewährleistung für die Richtigkeit kann
grundsätzlich nicht übernommen werden. 
Urheberrechte, Gesamtkonzeption sowie alleinige Herstellungs-, Vervielfältigungs- und Vertriebs-
rechte bei Grafikstudio Raymonde Kraemer-Villhauer, Wertheimer Straße 15, 40599 Düsseldorf.
Ausgabe April 2010.

www.Bestattungsinstitut.de

Sie finden viele weitere Hinweise
und aktualisierte Angaben unter
der Adresse:
www.Bestattungsinstitut.de



Pietät aus Tradition und Kompetenz
Die Zeit 
einfach lassen

Ein hohes Maß an Betreuungsqualität
zu bieten, das ist unser Streben.
Unausgesprochene Gedanken und
Fragen benötigen einen Ansprech-
partner.

Raum für die Betreuung,
den die Seele braucht

Ist eine Bestattungs-Vorsorge wichtig?
Sie haben genaue Vorstellungen 
davon, wie Sie Ihren letzten Weg 
gehen möchten.

Sie möchten Ihre Nächsten nicht be-
lasten und suchen einen Weg, der es
Ihnen ermöglicht, zuverlässig vorbe-
reitet zu sein.

Die Kompetenz unseres Unter-
nehmens zu den Themen der
Bestattungskultur und der Vorsorge,
wird durch die Mitgliedschaft zu den
entsprechenden Fachgesellschaften
bestätigt.
Wir beraten Sie und beantworten Ihre
Fragen. Gemeinsam können wir Ihre
Wünsche in einem Vorsorge-Vertrag
festhalten. Informieren Sie sich unver-
bindlich und Vertrauensvoll.

Vergänglichkeit ist die
Voraussetzung für das Leben

Bestattungen
Inhaber Guido Eis e.K.

Bestattermeister

Wir sind für Sie da!

Sprechen Sie mit uns über Ihre
Wünsche und Anregungen in einer
schwierigen Zeit.

Wir realisieren mit Ihnen gemeinsam
Ihre Gedanken zur Bestattung.

Trauer endet nicht zu einer fest-
gelegten Zeit. Wir sind auch weiter 
für Sie da, wir hören Ihnen zu.
Denn Gedanken und Erinnerung be-
stimmen unser zukünftiges Leben.

Mitglied im 
Bestatterverband
Rheinland Pfalz e.V.

Kuratorium Deutsche 
Bestattungskultur GmbH

Deutsche Bestattungs-
vorsorge Treuhand AG

Von Jakob Eller sen. und seiner Frau
Josefine wurde am 1. Januar 1930 das
Bestattungs-Unternehmen in Wittlich
gegründet.

Die Grundlage des Unternehmens, 
eine würdige Bestattung durchzuführen, 
wurde in dieser Zeit gelegt.

Über Jahrzehnte führten die nach-
folgenden Inhaber das Bestattungs-
institut in diesem Sinne bis in 
unsere Zeit weiter.

Der heutige Firmeninhaber Guido Eis 
ist Fachgeprüfter Bestatter und
Funeralmaster, leitet ein zeitgemäßes
leistungsstarkes Bestattungs-
Unternehmen. Erfahrene Mitarbeiter
helfen bei der umfassenden
Bestattungs-Dienstleistung und bei 
der Betreuung der Hinterbliebenen.



Bestattungen
Inhaber Guido Eis

Funeralmaster

– Übernahme, Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen.
– Beratung und Vorsorgegespräche.
– Beratung der Hinterbliebenen und Trauerbegleitung.
– Überführungen im Inland und nach dem Ausland.
– Regelung aller behördlichen und kirchlichen Formalitäten.
– Terminfestlegungen für Beisetzungen, Trauerfeierlichkeiten

und Sterbeämter.
– Anberaumung des Gespräches mit Geistlichen.
– Organisation von Rosenkranz- und Totengebet.
– Vermittlung eines Sprechers zur Trauerfeier.
– Lieferung von Särgen, Urnen und Sargausstattungen.
– Lieferung von Bestattungswäsche.
– Einsargen, hygienische Versorgung und Ankleidung 

von Verstorbenen.
– Eigene Kühl- und Aufbahrungsräume.
– Dekoration von Aufbahrungen und Trauerfeiern.
– Grabaushub durch eigenen Friedhofsbagger.
– Grabverschluss und Kranzbelegung.
– Bestellung von Trägern zur Überführung und Beisetzung.
– Gestaltung und Druck von Traueranzeigen, -bildern, -briefen,

Danksagungen und Nachrufen.
– Trauerdrucksachen in jeder gewünschten Auflage.
– Beratung bei der Auswahl von Blumen, Kränzen und Gebinden.
– Organisation und Aufstellung des Trauerzuges (Kondukt).
– Leitung und Durchführung der Beisetzung.
– Devotionalien und Grabutensilien.
– Grablampen, Weihwasserkessel und Vasen.
– Abrechnung und Einziehung von Sterbegeldansprüchen.
– Exhumierung, Umbettungen und Wiederbeisetzungen.
– Grabsteinentsorgung.
– Herstellung und Verkauf von Grabkreuzen, -tafeln 

und Einfassungen.

Unsere Dienstleistung
im Trauerfall Untere Kordel 7 · 54516 Wittlich

Telefon (0 65 71) 9 13 80

Filiale
Trierer Straße 11

54484 Maring/Noviand
Telefon (0 65 35) 94 44 43

www.eller-schrot.de
eller-schrot@t-online.de


